
 

 
 

 
 

 
 

 

Kriterien für die und Durchführung der Aufnahme von Verbänden bei EFFE- 
Österreich 
 
 

- der aufzunehmende Verband muss ein gemeinnütziger Verein sein 
- Statuten des aufzunehmenden Verbandes, Amtsbestätigung und 

Bescheinigung der Gemeinnützigkeit müssen einem Ansuchen beigelegt 
werden 

- Der aufzunehmende Verband muss sich den Vereinszielen von EFFE Österreich 
verpflichten - §2 Vereinsstatut EFFE Österreich 

- Im aufzunehmenden Verband müssen mindestens 3 Schulen in freier 
Trägerschaft mit Organisationsstatut und Öffentlichkeitsrecht ordentliches 
Mitglied sein, die auf Basis der Gemeinnützigkeit arbeiten  

- Der aufzunehmende Verband muss nach seiner konstituierenden Sitzung 
mindesten ein Jahr gearbeitet haben, bevor er um Aufnahme ansuchen kann 

- Nach dem Ansuchen um Aufnahme muss der aufzunehmende Verband 
mindestens ein Jahr lang regelmäßig an den Vorstandssitzungen von EFFE 
Österreich teilnehmen, bevor eine Aufnahme als ordentliches Mitglied erfolgen 
kann 

- In den Schulen der Verbände müssen Qualitätsentwicklungs- und 
Qualitätssicherungsverfahren nachweislich angewendet werden. 

- Der Verband muss seine Aufnahmekriterien für die Mitgliedsschulen EFFE zur 
Kenntnis bringen. 
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